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4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018
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7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018
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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Gottfried SCHLÖGLHOFER als Einzelrichter über die
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Beschwerde von XXXX (alias: XXXX ), geboren am XXXX , syrischer Staatsangehöriger, gegen Spruchpunkt I. des

Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 09.08.2023, Zl. XXXX , nach Durchführung einer

mündlichen Verhandlung am 19.03.2024 zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag.

Gottfried SCHLÖGLHOFER als Einzelrichter über die Beschwerde von römisch 40 (alias: römisch 40 ), geboren am

römisch 40 , syrischer Staatsangehöriger, gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 09.08.2023, Zl. römisch 40 , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am

19.03.2024 zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.Die

Beschwerde wird gemäß Paragraph 28, Absatz 2, VwGVG in Verbindung mit Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 als

unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins.       Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, in der Folge: BF, ist syrischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der Araber

sowie der muslimisch-sunnitischen Glaubensgemeinschaft an. Er stellte am 22.06.2022 den gegenständlichen Antrag

auf internationalen Schutz.

2. Im Rahmen der niederschriftlichen Erstbefragung am 23.06.2022 durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes

gab der BF soweit wesentlich an, dass er Syrien im Jahr 2020 illegal in Richtung Türkei verlassen habe. Nach seinen

Fluchtgründen befragt gab er an, dass er Syrien aufgrund des Krieges verlassen habe. Das sei sein einziger

Fluchtgrund.

3. Am 03.05.2023 erfolgte die Einvernahme des BF durch einen Organwalter des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl (im Folgenden: belangte Behörde).

Dabei gab er soweit hier relevant und zusammengefasst an, dass er aus XXXX , Gouvernement Idlib, Syrien stamme.

Nach seinem Fluchtgrund befragt gab er zusammengefasst an, dass der Krieg sein Fluchtgrund sei. Zudem müsse er

den Reservedienst ableisten. Auch habe er an Demonstrationen teilgenommen.Dabei gab er soweit hier relevant und

zusammengefasst an, dass er aus römisch 40 , Gouvernement Idlib, Syrien stamme. Nach seinem Fluchtgrund befragt

gab er zusammengefasst an, dass der Krieg sein Fluchtgrund sei. Zudem müsse er den Reservedienst ableisten. Auch

habe er an Demonstrationen teilgenommen.

4. Mit Bescheid vom 09.08.2023, Zl. XXXX , wurde der Antrag des BF auf internationalen Schutz hinsichtlich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen

(Spruchpunkt I). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde dem BF der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt

(Spruchpunkt II.) und ihm gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr erteilt

(Spruchpunkt III.). Die belangte Behörde ging im angefochtenen Bescheid soweit hier relevant davon aus, dass XXXX ,

Gouvernement Idlib, die Herkunftsregion des BF sei. 4. Mit Bescheid vom 09.08.2023, Zl. römisch 40 , wurde der Antrag

des BF auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß Paragraph 3,

Absatz eins, i.V.m. Paragraph 2, Absatz eins, ZiJer 13, AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt römisch eins). Gemäß

Paragraph 8, Absatz eins, AsylG 2005 wurde dem BF der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt

(Spruchpunkt römisch II.) und ihm gemäß Paragraph 8, Absatz 4, AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung

für ein Jahr erteilt (Spruchpunkt römisch III.). Die belangte Behörde ging im angefochtenen Bescheid soweit hier

relevant davon aus, dass römisch 40 , Gouvernement Idlib, die Herkunftsregion des BF sei.

5. Mit Schriftsatz vom 25.08.2023 erhob der BF fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des
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angefochtenen Bescheids.5. Mit Schriftsatz vom 25.08.2023 erhob der BF fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde

gegen Spruchpunkt römisch eins. des angefochtenen Bescheids.

6. Mit Schreiben vom 12.10.2023 legte die belangte Behörde die Beschwerde samt Bezug habenden

Verwaltungsunterlagen dem Bundesverwaltungsgericht vor.

7. Am 19.03.2024 führte das Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit eines Dolmetschers für die arabische Sprache

und in Anwesenheit des BF und seiner Vertretung eine mündliche Verhandlung durch, bei der der BF Gelegenheit

hatte, zu seinen Fluchtgründen im Detail Stellung zu nehmen. Die belangte Behörde hatte sich für die Teilnahme an

der Verhandlung entschuldigt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen

1.1. Zur Person des BF und zu dessen Fluchtvorbringen:

Der BF wurde am XXXX geboren, ist syrischer Staatsangehöriger, bekennt sich zum sunnitisch-muslimischen Glauben

und gehört der Volksgruppe der Araber an. Seine Muttersprache ist Arabisch. Der BF wurde am römisch 40 geboren,

ist syrischer Staatsangehöriger, bekennt sich zum sunnitisch-muslimischen Glauben und gehört der Volksgruppe der

Araber an. Seine Muttersprache ist Arabisch.

Der BF stammt aus dem Dorf XXXX (auch: XXXX ), Gouvernement Idlib, das rund 50 Kilometer südlich der Stadt Aleppo

liegt. 2013 Loh er aufgrund des syrischen Bürgerkriegs in die Türkei. 2014 kehrte er nach Syrien, in das Dorf XXXX ,

Gouvernement Idlib, zurück. Von 2015 bis 2018 lebte er in XXXX , Gouvernement Idlib. Er Loh erneut aufgrund des

Kriegs in die Türkei und wurde anschließend von den türkischen Behörden nach Syrien abgeschoben. Daran

anschließend war er in XXXX , Gouvernement Idlib, aufhältig. Er verließ Syrien abermals über die Grenze zur Türkei,

reiste in weiterer Folge nach Europa und gelangte unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich, wo er im Juni

2022 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz stellte. Der BF stammt aus dem Dorf römisch 40 (auch:

römisch 40 ), Gouvernement Idlib, das rund 50 Kilometer südlich der Stadt Aleppo liegt. 2013 Loh er aufgrund des

syrischen Bürgerkriegs in die Türkei. 2014 kehrte er nach Syrien, in das Dorf römisch 40 , Gouvernement Idlib, zurück.

Von 2015 bis 2018 lebte er in römisch 40 , Gouvernement Idlib. Er Loh erneut aufgrund des Kriegs in die Türkei und

wurde anschließend von den türkischen Behörden nach Syrien abgeschoben. Daran anschließend war er in römisch 40

, Gouvernement Idlib, aufhältig. Er verließ Syrien abermals über die Grenze zur Türkei, reiste in weiterer Folge nach

Europa und gelangte unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich, wo er im Juni 2022 den gegenständlichen

Antrag auf internationalen Schutz stellte.

Der BF besuchte in Syrien 9 Jahre die Schule und war als Kfz-Mechaniker tätig. Seine Eltern und seine Geschwister

wohnen - bis auf eine Schwester, die in Deutschland lebt - in der Türkei.

Der BF ist verheiratet und hat drei minderjährige Kinder, die mit seiner Ehefrau in XXXX , Gouvernement Idlib

leben.Der BF ist verheiratet und hat drei minderjährige Kinder, die mit seiner Ehefrau in römisch 40 , Gouvernement

Idlib leben.

Er ist gesund und strafgerichtlich (in Österreich) unbescholten.

Die Herkunftsregion des BF, XXXX , Gouvernement Idlib, beNndet sich derzeit unter Kontrolle der syrischen

Regierung.Die Herkunftsregion des BF, römisch 40 , Gouvernement Idlib, beNndet sich derzeit unter Kontrolle der

syrischen Regierung.

Für männliche syrische Staatsbürger im Alter von 18 bis 42 Jahren ist die Ableistung eines Wehrdienstes von zwei

Jahren gesetzlich verpLichtend. Nach Beendigung des PLichtwehrdienstes bleibt ein syrischer Mann, wenn er sich

gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Berufssoldat entscheidet, Reservist und kann bis zum Erreichen des 42.

Lebensjahres in den aktiven Dienst einberufen werden.

Der BF beNndet sich mit seinen 33 Jahren aktuell im wehrpLichtigen Alter hinsichtlich des gesetzlich vorgesehenen

Militär- bzw. Reservedienstes beim syrischen Militär im Gebiet unter dessen Kontrolle. Der BF hat vor Beginn des

Syrienkrieges in der Zeit von 2009 bis 2011 seinen Wehrdienst absolviert und war Rekrut. Der BF lehnt die Ableistung

des Reservedienstes bei der syrischen Armee ab.



Dem BF droht bei einer Rückkehr in seine unter Kontrolle der syrischen Regierung stehende Herkunftsregion die reale

Gefahr, als Mann im wehrfähigen Alter zum Reservedienst bei der syrischen Armee eingezogen zu werden. Er wird auf

der Homepage des syrischen Verteidigungsministeriums (mod.gov.sy) als für den Reservedienst gesucht ausgewiesen.

Der geringfügig beschäftigte BF verfügt für einen allfälligen Freikauf von der VerpLichtung, seinen Reservedienst in der

syrischen Armee abzuleisten („sog. Befreiungsgebühr“, hier: rund 5.000 USD, ohne zusätzlich anfallende Kosten für die

Bürokratie wie ua. Bestechungsgelder), nicht ausreichende Nnanzielle Mittel. Im Falle eines Entzugs vom Reservedienst

würde er zumindest mit einer Gefängnisstrafe bestraft werden, die mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit der

Anwendung von Folter verbunden wäre. Der BF läuft im Falle der Rückkehr in seinen Herkunftsort als potentiell

zukünftiges Mitglied der syrischen Armee Gefahr, zur Begehung von Kriegsverbrechen und schwerwiegenden

Menschenrechtsverletzungen gezwungen zu werden.

Dass die syrische Regierung dem BF bei Rückkehr in seine Herkunftsregion aufgrund seines Entzugs vom

Reservedienst eine oppositionelle Gesinnung unterstellt, ist nicht maßgeblich wahrscheinlich.

Es ist nicht maßgeblich wahrscheinlich, dass der BF im Falle der Rückkehr in seine Herkunftsregion aufgrund von

allfälligen mehrere Jahre in der Vergangenheit liegenden Demonstrationsteilnahmen im Gouvernement Idlib in einem

Zeitraum nach Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs einer aktuellen Gefährdung durch die syrische Regierung

ausgesetzt ist.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien

1.2.1. Länderinformation der Staatendokumentation Syrien, Version 11, 27.03.2024:

Politische Lage

Die politische Gesamtlage in Syrien zeigt sich [im Berichtszeitraum März 2023 - Oktober 2023] nicht wesentlich

verändert (AA 2.2.2024). Der KonLikt in Syrien beNndet sich in einer Patt-Situation mit wenig Aussicht auf eine baldige

politische Lösung (USIP 14.3.2023; vgl. AA 29.3.2023). Eine realistische Perspektive für eine Veränderung des

politischen Status Quo in den Regimegebieten, etwa zugunsten oppositioneller Kräfte, ob auf politischem oder

militärischem Wege, besteht aktuell nicht. Auch der politische Prozess für eine von den KonLiktparteien verhandelte,

inklusive Lösung des KonLikts gemäß Sicherheitsratsresolution 2254 der Vereinten Nationen (VN) (vorgesehen danach

u. a. Ausarbeitung einer neuen Verfassung, freie und faire Wahlen unter Aufsicht der VN und unter Beteiligung der

syrischen Diaspora) unter Ägide der VN stagniert. Ausschlaggebend dafür bleibt die anhaltende Blockadehaltung des

Regimes, das keinerlei Interesse an einer politischen Lösung des KonLikts zeigt und vor diesem Hintergrund jegliche

Zugeständnisse verweigert. Alternative politische Formate unter Führung verschiedener Mächte haben bislang keine

Fortschritte gebracht (AA 2.2.2024). Letztlich ist es das Ziel der Assad-Regierung, die Kontrolle über das gesamte

syrische Territorium wiederzuerlangen (Alaraby 31.5.2023; vgl. IPS 20.5.2022). Russland, die Türkei, die Vereinigten

Staaten und Iran unterstützen die Kriegsparteien weiterhin militärisch und Nnanziell (HRW 11.1.2024).Die politische

Gesamtlage in Syrien zeigt sich [im Berichtszeitraum März 2023 - Oktober 2023] nicht wesentlich verändert (AA

2.2.2024). Der KonLikt in Syrien beNndet sich in einer Patt-Situation mit wenig Aussicht auf eine baldige politische

Lösung (USIP 14.3.2023; vergleiche AA 29.3.2023). Eine realistische Perspektive für eine Veränderung des politischen

Status Quo in den Regimegebieten, etwa zugunsten oppositioneller Kräfte, ob auf politischem oder militärischem

Wege, besteht aktuell nicht. Auch der politische Prozess für eine von den KonLiktparteien verhandelte, inklusive

Lösung des KonLikts gemäß Sicherheitsratsresolution 2254 der Vereinten Nationen (VN) (vorgesehen danach u. a.

Ausarbeitung einer neuen Verfassung, freie und faire Wahlen unter Aufsicht der VN und unter Beteiligung der

syrischen Diaspora) unter Ägide der VN stagniert. Ausschlaggebend dafür bleibt die anhaltende Blockadehaltung des

Regimes, das keinerlei Interesse an einer politischen Lösung des KonLikts zeigt und vor diesem Hintergrund jegliche

Zugeständnisse verweigert. Alternative politische Formate unter Führung verschiedener Mächte haben bislang keine

Fortschritte gebracht (AA 2.2.2024). Letztlich ist es das Ziel der Assad-Regierung, die Kontrolle über das gesamte

syrische Territorium wiederzuerlangen (Alaraby 31.5.2023; vergleiche IPS 20.5.2022). Russland, die Türkei, die

Vereinigten Staaten und Iran unterstützen die Kriegsparteien weiterhin militärisch und finanziell (HRW 11.1.2024).

Die militärischen Akteure und Syriens militärische Kapazitäten

Die Kämpfe und Gewalt nahmen 2021 sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten und Süden des Landes zu

(UNHRC 14.9.2021). Der Sondergesandte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (VN) für Syrien Geir O. Pedersen

wies am 29.11.2022 vor dem Sicherheitsrat insbesondere auf eine langsame Zunahme der Kämpfe zwischen den



Demokratischen Kräften Syriens auf der einen Seite und der Türkei und bewaJneten Oppositionsgruppen auf der

anderen Seite im Norden Syriens hin. Er betonte weiter, dass mehr Gewalt noch mehr Leid für die syrische

Zivilbevölkerung bedeutet und die Stabilität in der Region gefährden würde - wobei gelistete terroristische Gruppen

die neue Instabilität ausnutzen würden (UNSC 29.11.2022). Im Hinblick auf das Niveau der militärischen Gewalt ist eine

Verstetigung festzustellen. Auch das Erdbeben am 6.2.2023 hat zu keiner nachhaltigen Verringerung der

Kampfhandlungen geführt. In praktisch allen Landesteilen kam es im Berichtszeitraum zu militärischen

Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art und Ausprägung. Dabei bestanden auch teils erhebliche Unterschiede

zwischen Regionen mit einer hohen Zahl gewalttätiger Auseinandersetzungen und vergleichsweise ruhigeren

Landesteilen (AA 29.3.2023). Für keinen Landesteil Syriens kann insofern von einer nachhaltigen Beruhigung der

militärischen Lage ausgegangen werden (AA 2.2.2024).

Die Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (CoI) der VN stellte im Februar 2022

fest, dass fünf internationale Streitkräfte - darunter Iran, Israel, Russland, die Türkei und die Vereinigten Staaten von

Amerika, sowie nicht-staatliche bewaJnete Gruppen und von den VN benannte terroristische Gruppen weiterhin in

Syrien aktiv sind (EUAA 9.2022). Im Mai 2023 begannen zusätzlich dazu die jordanischen Streitkräfte LuftangriJe gegen

die Drogenschmuggler zu fliegen (SOHR 8.5.2023).

Die syrische Regierung hat derzeit die Kontrolle über ca. zwei Drittel des Landes, inklusive größerer Städte, wie Aleppo

und Homs. Unter ihrer Kontrolle sind derzeit die Provinzen Suweida, Daraa, Quneitra, Homs sowie ein Großteil der

Provinzen Hama, Tartus, Lattakia und Damaskus. Auch in den Provinzen Aleppo, Raqqa und Deir ez-Zor übt die

syrische Regierung über weite Teile die Kontrolle aus (Barron 6.10.2023). Aktuell sind die syrischen Streitkräfte mit

Ausnahme von wenigen Eliteeinheiten technisch sowie personell schlecht ausgerüstet und können gerade abseits der

großen KonLiktschauplätze nur begrenzt militärische Kontrolle ausüben (AA 2.2.2024). Die Opposition konnte

eingeschränkt die Kontrolle über Idlib und entlang der irakisch-syrischen Grenze behalten. Das Erdbeben 2023 in der

Türkei und Nordsyrien machte die tatsächliche Regierung fast unmöglich, weil die Opposition Schwierigkeiten hatte,

die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen (CFR 24.1.2024).

Das Regime, Pro-Regime-Milizen wie die Nationalen Verteidigungskräfte (National Defense Forces - NDF), bewaJnete

Oppositionsgruppen, die von der Türkei unterstützt werden, die Syrian Democratic Forces (SDF), extremistische

Gruppen wie Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) und IS (Islamischer Staat), ausländische Terrorgruppen wie Hizbollah sowie

Russland, Türkei und Iran sind in den bewaJneten KonLikt involviert (USDOS 20.3.2023). Es kann laut Einschätzung des

deutschen Auswärtigen Amts im gesamten Land jederzeit zu militärischer Gewalt kommen.

Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den Regimetruppen, den SDF, HTS sowie

türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische Militäroperationen gegen die

Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche Gefechte an der syrisch-türkischen

Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaJe eine OJensive in Nordsyrien unter

dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen der SDF und der syrischen

Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule, Getreidesilos, Kraftwerke,

Tankstellen, Ölfelder und eine häuNg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße traf (HRW 7.12.2022). Die

Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von OJensiven im benachbarten Syrien durch (France 24 20.11.2022; vgl. CFR

24.1.2024). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen (HRW 7.12.2022). Die türkischen

Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste Bedrohung für ZivilistInnen' in

den betroJenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen ermöglichten Vorstöße der HTS (FH

9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS in Gebiete, die unter Kontrolle der

von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG 10.2022). Die Türkei bombardierte

auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen BombenangriJ in Ankara durch die PKK (Reuters

7.10.2023; vgl. AA 2.2.2024).Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den

Regimetruppen, den SDF, HTS sowie türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische

Militäroperationen gegen die Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche

Gefechte an der syrisch-türkischen Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaJe

eine OJensive in Nordsyrien unter dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen

der SDF und der syrischen Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule,

Getreidesilos, Kraftwerke, Tankstellen, Ölfelder und eine häuNg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße



traf (HRW 7.12.2022). Die Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von OJensiven im benachbarten Syrien durch

(France 24 20.11.2022; vergleiche CFR 24.1.2024). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen

(HRW 7.12.2022). Die türkischen Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste

Bedrohung für ZivilistInnen' in den betroJenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen

ermöglichten Vorstöße der HTS (FH 9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS

in Gebiete, die unter Kontrolle der von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG

10.2022). Die Türkei bombardierte auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen

Bombenangriff in Ankara durch die PKK (Reuters 7.10.2023; vergleiche AA 2.2.2024).

Das syrische Regime, und damit die militärische Führung, unterscheiden nicht zwischen Zivilbevölkerung und „rein

militärischen Zielen“ (BMLV 12.10.2022). Human Rights Watch kategorisiert einige AngriJe des syrisch-russischen

Bündnisses als Kriegsverbrechen, die auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen könnten. In Idlib mit

seinen über drei Millionen Zivilbevölkerung kommt es trotz eines wackeligen WaJenstillstandes demnach weiterhin zu

verbotenen AngriJen durch das Bündnis. Auch die von den USA angeführte Koalition gegen den Islamischen Staat (IS)

verletzte internationales Recht durch unterschiedslose Luftschläge in Nordostsyrien, welche zivile Todesopfer und

Zerstörung verursachten (HRW 13.1.2022).

Seit Beginn 2023 wurden mit Stand 1.5.2023 auch 258 ZivilistInnen durch andere Akteure (als dem Regime) getötet,

somit 75 Prozent aller zivilen Toten in diesem Jahr. Viele von ihnen wurden beim TrüJelsuchen getötet, und dazu

kommen auch Todesfälle durch Landminen. Außerdem bietet die Unsicherheit in vielen Gebieten ein passendes

Umfeld für Schießereien durch nicht-identifzierte Akteure (SNHR 1.5.2023).

Gebiete unter Regierungskontrolle inkl. Damaskus und Umland, Westsyrien

Mittlerweile hat das Assad-Regime, unterstützt von Russland und Iran, unterschiedlichen Quellen zu Folge zwischen 60

Prozent (INSS 24.4.2022; vgl. GIS 23.5.2022) und 70 Prozent des syrischen Territoriums wieder unter seine Kontrolle

gebracht (USCIRF 11.2022; EUAA 9.2022; vgl. CFR 24.1.2024). Ausländische Akteure und regierungstreue Milizen üben

erheblichen EinLuss auf Teile des Gebiets aus, das nominell unter der Kontrolle der Regierung steht (AM 23.2.2021; vgl.

SWP 3.2020, FP 15.3.2021, EUI 13.3.2020) (Anm.: siehe dazu auch das Überkapitel Sicherheitslage). Folgende Karte mit

Stand 23.5.2023 veranschaulicht diese territoriale nominelle Dominanz der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten

und das komplexe Verhältnis zum selbsternannten Autonomiegebiet im Nordosten, das hier als "halbautonome

kurdische Zone" bezeichnet wird:Mittlerweile hat das Assad-Regime, unterstützt von Russland und Iran,

unterschiedlichen Quellen zu Folge zwischen 60 Prozent (INSS 24.4.2022; vergleiche GIS 23.5.2022) und 70 Prozent des

syrischen Territoriums wieder unter seine Kontrolle gebracht (USCIRF 11.2022; EUAA 9.2022; vergleiche CFR 24.1.2024).

Ausländische Akteure und regierungstreue Milizen üben erheblichen EinLuss auf Teile des Gebiets aus, das nominell

unter der Kontrolle der Regierung steht (AM 23.2.2021; vergleiche SWP 3.2020, FP 15.3.2021, EUI 13.3.2020)

Anmerkung, siehe dazu auch das Überkapitel Sicherheitslage). Folgende Karte mit Stand 23.5.2023 veranschaulicht

diese territoriale nominelle Dominanz der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten und das komplexe Verhältnis

zum selbsternannten Autonomiegebiet im Nordosten, das hier als "halbautonome kurdische Zone" bezeichnet wird:

DW 30.6.2023

Die zivilen Behörden haben nur begrenzten EinLuss auf ausländische militärische oder paramilitärische

Organisationen, die in Syrien operieren, darunter russische Streitkräfte, die libanesische Hizbollah, die iranischen

Revolutionswächter (IRGC) und regierungsnahe Milizen wie die Nationalen Verteidigungskräfte (National Defence

Forces - NDF), deren Mitglieder zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen haben (USDOS 20.3.2023). Für alle

Regionen Syriens gilt dabei, dass eine pauschale ebenso wie eine abschließende Lagebeurteilung nicht möglich ist.

Auch innerhalb der verschiedenen EinLussgebiete unterscheidet sich die Lage teilweise von Region zu Region und von

Ort zu Ort (AA 2.2.2024).

Wehr- und Reservedienst und Rekrutierungen

Rechtliche Bestimmungen

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes

verpLichtend (ÖB Damaskus 12.2022). Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Art. 4 lit b gilt dies vom 1. Januar des



Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren erreicht wird, bis zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren (PAR 12.5.2007).

Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18 Monate bzw. 21 Monate für jene, die die fünfte Klasse der Grundschule nicht

abgeschlossen haben (PAR 1.6.2011).Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die

Ableistung eines Wehrdienstes verpLichtend (ÖB Damaskus 12.2022). Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Artikel 4,

Litera b, gilt dies vom 1. Januar des Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren erreicht wird, bis zum Überschreiten des

Alters von 42 Jahren (PAR 12.5.2007). Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18 Monate bzw. 21 Monate für jene, die die

fünfte Klasse der Grundschule nicht abgeschlossen haben (PAR 1.6.2011).

Die Umsetzung

Im Oktober 2021 wurde ein Rundschreiben herausgegeben, in dem die Einberufung von männlichen Syrern im

wehrpLichtigen Alter angekündigt wurde. Auch in den wiedereroberten Gebieten müssen Männer im wehrpLichtigen

Alter den Militärdienst ableisten (EUAA 9.2022). Der Personalbedarf des syrischen Militärs bleibt aufgrund von

Entlassungen langgedienter WehrpLichtiger und zahlreicher Verluste durch Kampfhandlungen unverändert hoch (AA

2.2.2024).

Rekrutierungspraxis

Es gibt, dem Auswärtigen Amt zufolge, zahlreiche glaubhafte Berichte, laut denen wehrpLichtige Männer, die auf den

Einberufungsbescheid nicht reagieren, von Mitarbeitern der Geheimdienste abgeholt und zwangsrekrutiert werden

(AA 2.2.2024). Junge Männer werden an Kontrollstellen (Checkpoints) sowie unmittelbar an Grenzübergängen

festgenommen und zwangsrekrutiert (AA 2.2.2024; vgl. NMFA 5.2022), wobei es in den Gebieten unter

Regierungskontrolle zahlreiche Checkpoints gibt (NMFA 5.2022; vgl. NLM 29.11.2022).Es gibt, dem Auswärtigen Amt

zufolge, zahlreiche glaubhafte Berichte, laut denen wehrpLichtige Männer, die auf den Einberufungsbescheid nicht

reagieren, von Mitarbeitern der Geheimdienste abgeholt und zwangsrekrutiert werden (AA 2.2.2024). Junge Männer

werden an Kontrollstellen (Checkpoints) sowie unmittelbar an Grenzübergängen festgenommen und zwangsrekrutiert

(AA 2.2.2024; vergleiche NMFA 5.2022), wobei es in den Gebieten unter Regierungskontrolle zahlreiche Checkpoints

gibt (NMFA 5.2022; vergleiche NLM 29.11.2022).

Rekrutierungen Nnden auch in Ämtern statt, beispielsweise wenn junge Männer Dokumente erneuern wollen, sowie an

Universitäten, in Spitälern und an Grenzübergängen, wo die Beamten Zugang zur zentralen Datenbank mit den Namen

der für den Wehrdienst gesuchten Männer haben. Nach Angaben einer Quelle fürchten auch Männer im wehrfähigen

Alter, welche vom Militärdienst laut Gesetz ausgenommen sind oder von einer zeitweisen Amnestie vom Wehrdienst

Gebrauch machen wollen, an der Grenze eingezogen zu werden (DIS 5.2020).

Mehrere Quellen berichteten im Jahr 2023 wieder vermehrt, dass Wehr- und ReservedienstpLichtige aus ehemaligen

Oppositionsgebieten von der syrischen Regierung zur WehrpLicht herangezogen wurden, um mehr Kontrolle über

diese Gebiete zu erlangen bzw. um potenzielle Oppositionskämpfer aus diesen Gebieten abzuziehen (NMFA 8.2023;

vgl. DIS 7.2023).Mehrere Quellen berichteten im Jahr 2023 wieder vermehrt, dass Wehr- und ReservedienstpLichtige

aus ehemaligen Oppositionsgebieten von der syrischen Regierung zur WehrpLicht herangezogen wurden, um mehr

Kontrolle über diese Gebiete zu erlangen bzw. um potenzielle Oppositionskämpfer aus diesen Gebieten abzuziehen

(NMFA 8.2023; vergleiche DIS 7.2023).

Reservedienst

Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt ein syrischer Mann nach Beendigung des

PLichtwehrdienstes, wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Berufssoldat entscheidet, Reservist und

kann bis zum Alter von 42 Jahren in den aktiven Dienst einberufen werden. Es liegen einzelne Berichte vor, denen

zufolge die Altersgrenze für den Reservedienst erhöht wird, wenn die betreJende Person besondere QualiNkationen

hat (das gilt z. B. für Ärzte, Panzerfahrer, LuftwaJenpersonal, Artilleriespezialisten und Ingenieure für

Kampfausrüstung) (STDOK 8.2017). Reservisten können laut Gesetz bis zum Alter von 42 Jahren mehrfach zum

Militärdienst eingezogen werden. Die syrischen Behörden ziehen weiterhin Reservisten ein (NMFA 5.2022; vgl. NMFA

8.2023; vgl. DIS 1.2024). Die Behörden berufen vornehmlich Männer bis 27 ein, während ältere sich eher auf

Ausnahmen berufen können. Dennoch wurden die Altersgrenzen fallweise nach oben angehoben, sodass auch

Männer bis zu einem Alter von 55 Jahren eingezogen wurden bzw. Männer nach Erreichen des 42. Lebensjahres die

Armee nicht verlassen können (ÖB Damaskus 12.2022).Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt

ein syrischer Mann nach Beendigung des PLichtwehrdienstes, wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als



Berufssoldat entscheidet, Reservist und kann bis zum Alter von 42 Jahren in den aktiven Dienst einberufen werden. Es

liegen einzelne Berichte vor, denen zufolge die Altersgrenze für den Reservedienst erhöht wird, wenn die betreJende

Person besondere QualiNkationen hat (das gilt z. B. für Ärzte, Panzerfahrer, LuftwaJenpersonal, Artilleriespezialisten

und Ingenieure für Kampfausrüstung) (STDOK 8.2017). Reservisten können laut Gesetz bis zum Alter von 42 Jahren

mehrfach zum Militärdienst eingezogen werden. Die syrischen Behörden ziehen weiterhin Reservisten ein (NMFA

5.2022; vergleiche NMFA 8.2023; vergleiche DIS 1.2024). Die Behörden berufen vornehmlich Männer bis 27 ein,

während ältere sich eher auf Ausnahmen berufen können. Dennoch wurden die Altersgrenzen fallweise nach oben

angehoben, sodass auch Männer bis zu einem Alter von 55 Jahren eingezogen wurden bzw. Männer nach Erreichen

des 42. Lebensjahres die Armee nicht verlassen können (ÖB Damaskus 12.2022).

Befreiungsgebühr für Syrer mit Wohnsitz im Ausland

Ein Freikauf vom Reservedienst ist gemäß Quellen des niederländischen Außenministeriums nicht möglich, wobei mit

Stand August 2023 aufgrund der aktuellen geringen Intensität der Kampfhandlungen es nur selten zur Einberufung von

Reservisten gekommen ist (NMFA 8.2023). Das Italian Institute for International Political Studies (ISPI) hingegen

schreibt, dass seit der Änderung des WehrpLichtgesetzes im November 2020 auch Reservisten sich durch eine Gebühr

von 5.000 USD nach einem Auslandsaufenthalt von mindesten einem Jahr freikaufen können (ISPI 5.6.2023). Das

Auswärtige Amt schreibt, dass es zahlreiche Berichte, darüber gäbe, dass auch Reservisten zum Militärdienst

eingezogen werden (AA 2.2.2024).

OZziell ist dieser Prozess relativ einfach, jedoch dauert er in Wirklichkeit sehr lange, und es müssen viele zusätzliche

Kosten aufgewendet werden, unter anderem Bestechungsgelder für die Bürokratie. Beispielsweise müssen junge

Männer, die mit der Opposition in Verbindung standen, aber aus wohlhabenden Familien kommen, wahrscheinlich

mehr bezahlen, um vorab ihre Akte zu bereinigen (Balanche 13.12.2021).

Wehrdienstverweigerung / Desertion

In Syrien besteht keine Möglichkeit der legalen Wehrdienstverweigerung. Auch die Möglichkeit eines (zivilen)

Ersatzdienstes gibt es nicht. Es gibt in Syrien keine reguläre oder gefahrlose Möglichkeit, sich dem Militärdienst durch

Wegzug in andere Landesteile zu entziehen. Beim Versuch, sich dem Militärdienst durch Flucht in andere Landesteile,

die nicht unter Kontrolle des Regimes stehen, zu entziehen, müssten WehrpLichtige zahlreiche militärische und

paramilitärische Kontrollstellen passieren, mit dem Risiko einer zwangsweisen Einziehung, entweder durch die

syrischen Streitkräfte, Geheimdienste oder regimetreue Milizen. Männern im wehrpLichtigen Alter ist die Ausreise

verboten. Der Reisepass wird ihnen vorenthalten und Ausnahmen werden nur mit Genehmigung des

Rekrutierungsbüros, welches bescheinigt, dass der Wehrdienst geleistet wurde, gewährt (AA 2.2.2024).

Haltung des Regimes gegenüber Wehrdienstverweigerern: In dieser Frage gehen die Meinungen zum Teil auseinander:

Manche Experten gehen davon aus, dass Wehrdienstverweigerung vom Regime als Nähe zur Opposition gesehen wird.

Bereits vor 2011 war es ein Verbrechen, den Wehrdienst zu verweigern. Nachdem sich im Zuge des KonLikts der

Bedarf an Soldaten erhöht hat, wird Wehrdienstverweigerung im besten Fall als Feigheit betrachtet und im

schlimmsten im Rahmen des Militärverratsgesetzes (qanun al-khiana al-wataniya) behandelt. In letzterem Fall kann es

zur Verurteilung vor einem Feldgericht und Exekution kommen oder zur Inhaftierung in einem Militärgefängnis (Üngör

15.12.2021). Loyalität ist hier ein entscheidender Faktor: Wer sich dem Wehrdienst entzogen hat, hat sich als illoyal

erwiesen (Khaddour 24.12.2021). Rechtsexperten der Free Syrian Lawyers Association (FSLA) mit Sitz in der Türkei

beurteilen, dass das syrische Regime die Verweigerung des Militärdienstes als schweres Verbrechen betrachtet und die

Verweigerer als Gegner des Staates und der Nation behandelt. Dies spiegelt die Sichtweise des Regimes auf die

Opposition wie auch jede Person wider, die versucht, sich seiner Politik zu widersetzen oder ihr zu entkommen (STDOK

25.10.2023). Der Syrien-Experte Fabrice Balanche sieht die Haltung des Regimes Wehrdienstverweigerern gegenüber

als zweischneidig, weil es einerseits mit potenziell illoyalen Soldaten, die die Armee schwächen, nichts anfangen kann,

und sie daher besser außer Landes sehen will, andererseits werden sie inoZziell als Verräter gesehen, da sie sich ins

Ausland gerettet haben, statt "ihr Land zu verteidigen". Wehrdienstverweigerung wird aber nicht unbedingt als

oppositionsnahe gesehen. Das syrische Regime ist sich der Tatsache bewusst, dass viele junge Männer nach dem

Studium das Land verlassen haben, einfach um nicht zu sterben. Daher wurde die Möglichkeit geschaJen, sich frei zu

kaufen, damit die Regierung zumindest Geld in dieser Situation einnehmen kann. Hinzu kommen Ressentiments der in

Syrien verbliebenen Bevölkerung gegenüber Wehrdienstverweigerern, die das Land verlassen haben und sich damit



"gerettet" haben, während die verbliebenen jungen Männer im Krieg ihr Leben riskiert bzw. verloren haben (Balanche

13.12.2021). Ein für eine internationale Forschungsorganisation mit Schwerpunkt auf den Nahen Osten tätiger

Syrienexperte, der allerdings angibt, dazu nicht eigens Forschungen durchgeführt zu haben, geht davon aus, dass das

syrische Regime möglicherweise am Anfang des KonLikts, zwischen 2012 und 2014, Wehrdienstverweigerer durchwegs

als oppositionell einstufte, inzwischen allerdings nicht mehr jeden Wehrdienstverweigerer als oppositionell ansieht

(STDOK 25.10.2023). Gemäß Auswärtigem Amt legen einige Berichte nahe, dass Familienangehörige von Deserteuren

und Wehrdienstverweigerern ebenfalls Verhören und Repressionen der Geheimdienste ausgesetzt sein könnten (AA

2.2.2024).

Gesetzliche Lage

Wehrdienstentzug wird gemäß dem Militärstrafgesetzbuch bestraft. In Art. 98-99 ist festgehalten, dass mit einer

Haftstrafe von einem bis sechs Monaten in Friedenszeiten und bis zu fünf Jahren in Kriegszeiten bestraft wird, wer sich

der Einberufung entzieht (AA 2.2.2024; vgl. Rechtsexperte 14.9.2022).Wehrdienstentzug wird gemäß dem

Militärstrafgesetzbuch bestraft. In Artikel 98 -, 99, ist festgehalten, dass mit einer Haftstrafe von einem bis sechs

Monaten in Friedenszeiten und bis zu fünf Jahren in Kriegszeiten bestraft wird, wer sich der Einberufung entzieht (AA

2.2.2024; vergleiche Rechtsexperte 14.9.2022).

Einsatz von Rekruten im Kampf

Grundsätzlich vermeidet es die syrische Armee, neu ausgebildete Rekruten zu Kampfeinsätzen heranzuziehen, jedoch

können diese aufgrund der asymmetrischen Art der Kriegsführung mit seinen Hinterhalten und Anschlägen trotzdem

in Kampfhandlungen verwickelt werden (BMLV 12.10.2022), wie in der Badia-Wüste, wo es noch zu Konfrontationen mit

dem IS kommt (DIS 7.2023). Alle Eingezogenen können laut EUAA (European Union Agency for Asylum) unter Berufung

auf einen Herkunftsländerbericht vom April 2021 potenziell an die Front abkommandiert werden. (EUAA 2.2023; vgl.

DIS 7.2023). Ihr Einsatz hängt laut EUAA vom Bedarf der Armee für Truppen sowie von den individuellen

QualiNkationen der Eingezogenen und ihrem Hintergrund oder ihrer Kampferfahrung ab (EUAA 2.2023). Andere

Quellen hingegen geben an, dass die militärische QualiNkation oder die Kampferfahrung keine Rolle spielt, beim

Einsatz von WehrpLichtigen an der Front (DIS 7.2023). Eingezogene Männer aus "versöhnten" Gebieten werden

disproportional oft kurz nach ihrer Einberufung mit minimaler Kampfausbildung als Bestrafung für ihre Illoyalität

gegenüber dem Regime an die Front geschickt. Reservisten werden in (vergleichsweise) kleinerer Zahl an die Front

geschickt (EUAA 2.2023; vgl. NMFA 8.2023). [Anm.: In welcher Relation die Zahl der Reservisten zu den WehrpLichtigen

steht, geht aus den Berichten nicht hervor.] Grundsätzlich vermeidet es die syrische Armee, neu ausgebildete Rekruten

zu Kampfeinsätzen heranzuziehen, jedoch können diese aufgrund der asymmetrischen Art der Kriegsführung mit

seinen Hinterhalten und Anschlägen trotzdem in Kampfhandlungen verwickelt werden (BMLV 12.10.2022), wie in der

Badia-Wüste, wo es noch zu Konfrontationen mit dem IS kommt (DIS 7.2023). Alle Eingezogenen können laut EUAA

(European Union Agency for Asylum) unter Berufung auf einen Herkunftsländerbericht vom April 2021 potenziell an

die Front abkommandiert werden. (EUAA 2.2023; vergleiche DIS 7.2023). Ihr Einsatz hängt laut EUAA vom Bedarf der

Armee für Truppen sowie von den individuellen QualiNkationen der Eingezogenen und ihrem Hintergrund oder ihrer

Kampferfahrung ab (EUAA 2.2023). Andere Quellen hingegen geben an, dass die militärische QualiNkation oder die

Kampferfahrung keine Rolle spielt, beim Einsatz von WehrpLichtigen an der Front (DIS 7.2023). Eingezogene Männer

aus "versöhnten" Gebieten werden disproportional oft kurz nach ihrer Einberufung mit minimaler Kampfausbildung

als Bestrafung für ihre Illoyalität gegenüber dem Regime an die Front geschickt. Reservisten werden in

(vergleichsweise) kleinerer Zahl an die Front geschickt (EUAA 2.2023; vergleiche NMFA 8.2023). [Anm.: In welcher

Relation die Zahl der Reservisten zu den Wehrpflichtigen steht, geht aus den Berichten nicht hervor.]

Handhabung

Die Gesetzesbestimmungen werden nicht konsistent umgesetzt (Landinfo 3.1.2018), und die Informationslage

bezüglich konkreter Fälle von Bestrafung von Wehrdienstverweigerern und Deserteuren ist eingeschränkt, da die

syrischen Behörden hierzu keine Informationen veröJentlichen (Rechtsexperte 14.9.2022). Manche Quellen geben an,

dass BetroJene sofort (DIS 5.2020; vgl. Landinfo 3.1.2018) oder nach einer kurzen Haftstrafe (einige Tage bis Wochen)

eingezogen werden, sofern sie in keinerlei Oppositionsaktivitäten involviert waren (DIS 5.2022). Andere geben an, dass

Wehrdienstverweigerer von einem der Nachrichtendienste aufgegriJen und gefoltert oder "verschwindengelassen"

werden können. Die Konsequenzen hängen oJenbar vom Einzelfall ab (Landinfo 3.1.2018).Die Gesetzesbestimmungen



werden nicht konsistent umgesetzt (Landinfo 3.1.2018), und die Informationslage bezüglich konkreter Fälle von

Bestrafung von Wehrdienstverweigerern und Deserteuren ist eingeschränkt, da die syrischen Behörden hierzu keine

Informationen veröJentlichen (Rechtsexperte 14.9.2022). Manche Quellen geben an, dass BetroJene sofort (DIS

5.2020; vergleiche Landinfo 3.1.2018) oder nach einer kurzen Haftstrafe (einige Tage bis Wochen) eingezogen werden,

sofern sie in keinerlei Oppositionsaktivitäten involviert waren (DIS 5.2022). Andere geben an, dass

Wehrdienstverweigerer von einem der Nachrichtendienste aufgegriJen und gefoltert oder "verschwindengelassen"

werden können. Die Konsequenzen hängen offenbar vom Einzelfall ab (Landinfo 3.1.2018).

Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob WehrdienstpLichtige zurzeit sofort eingezogen, oder zuerst inhaftiert und

dann eingezogen werden: Laut Balanche ist der Bedarf an Soldaten weiterhin hoch genug, dass man wahrscheinlich

nicht inhaftiert, sondern mit mangelhafter oder ohne Ausbildung direkt an die Front geschickt wird (Balanche

13.12.2021). Die Strafe für Wehrdienstentzug ist oft Haft und im Zuge dessen auch Folter. Während vor ein paar Jahren

Wehrdienstverweigerer bei Checkpoints meist vor Ort verhaftet und zur Bestrafung direkt an die Front geschickt

wurden (als "Kanonenfutter"), werden Wehrdienstverweigerer derzeit laut U?ur Üngör wahrscheinlich zuerst verhaftet.

Seit die aktivsten Kampfgebiete sich beruhigt haben, kann das Regime es sich wieder leisten, Leute zu inhaftieren

(Gefängnis bedeutet immer auch Folter, Wehrdienstverweigerer würden hier genauso behandelt wie andere

Inhaftierte oder sogar schlechter) (Üngör 15.12.2021). Dem hingegegn gibt ein von EUAA interviewter Experte an, dass

Wehrdienstverweigerer, die von der syrischen Regierung gefasst werden, der Militärpolizei übergeben werden und

schließlich in Trainingslager zur Ausbildung und Stationierung gesendet werden (EUAA 10.2023). Bis zum Beginn einer

Wehrdienstausbildung, die normalerweise im April und September geplant sind, bleibt der Wehrdienstverweigerer bei

der Militärpolizei (NMFA 8.2023). Selbst für privilegierte Personen mit guten Verbindungen zum Regime ist es nicht

möglich, als Wehrdienstverweigerer nach Syrien zurückzukommen - es müsste erst jemand vom Geheimdienst seinen

Namen von der Liste gesuchter Personen löschen. Auch nach der Einberufung ist davon auszugehen, dass

Wehrdienstverweigerer in der Armee unmenschliche Behandlung erfahren werden (Üngör 15.12.2021). Laut Kheder

Khaddour würde man als Wehrdienstverweigerer wahrscheinlich ein paar Wochen inhaftiert und danach in die Armee

eingezogen (Khaddour 24.12.2021). Auch einige Quellen des Danish Immigration Service geben an, dass

Wehrdienstverweigerer mit einer Haftstrafe von bis zu neun Monaten rechnen müssen.

Andere Quellen des Danish Immigration Service wiederum berichteten, dass Wehrdienstverweigerer direkt zum

Wehrdienst eingezogen, ohne vorher inhaftiert zu werden. Wer an einem Checkpoint als Wehrdienstverweigerer

erwischt wird, wird dem Geheimdienst übergeben. Ein Wehrdienstverweigerer, der nicht aus anderen Gründen

gesucht wird, wird dem Militär zur Ableistung des Wehrdienstes übergeben. Wehrdienstverweigerer werden meist

direkt an die Front geschickt (DIS 1.2024). Wehrdienstverweigerer aus den Gebieten, die von der Opposition

kontrolliert wurden, werden dabei mit größerem Misstrauen betrachtet und mit größerer Wahrscheinlichkeit inhaftiert

oder verhaftet (NMFA 8.2023).

Allgemeine Menschenrechtslage

Regierungsgebiete

Die CoI geht davon, dass die syrische Regierung weiterhin Morde, Folter und Misshandlungen begeht, die sich gegen

Personen in Haft richten, darunter auch Praktiken, welche zum Tod in der Haft führen. Hinzukommen willkürliche Haft

und Verschwindenlassen. Die UN-Kommission sieht hierin ein Muster von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

Kriegsverbrechen. Im Berichtszeitraum wurden auch Fälle umfassender Verletzungen von Prozessrechten und des

Rechts auf ein faires Verfahren im syrischen Justizstrafsystem dokumentiert (UNCOI 7.2.2023).

Die Methoden der Folter, des Verschwindenlassens und der schlechten Bedingungen in den Haftanstalten sind keine

Neuerung der letzten Jahre seit Ausbruch des KonLikts, sondern waren bereits zuvor gängige Praxis der

unterschiedlichen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden in Syrien (SHRC 1.2019). Ungeachtet des in der

syrischen Verfassung verankerten Verbots von Folter wenden Polizei, Justizvollzugsorgane und vor allem Sicherheits-

und Geheimdienste systematisch Folterpraktiken an. Der bei Weitem größte Teil dokumentierter Anwendung von

Folter wurde in Einrichtungen des Regimes begangen.

1.2.2. Anfragebeantwortung der Staatendokumentation Syrien vom 18.05.2021, Website des syrischen

Verteidigungsministeriums – Einberufung

Der Vertrauensanwalt (VA) der Österreichischen Botschaft (ÖB) Damaskus schreibt zu den Fragestellungen, dass die



Webseite mod.gov.sy die oZzielle Webseite des Verteidigungsministeriums in Syrien ist. Die Webseite wurde vom

Ministerium am 26.9.2020 erstellt, um Auswanderern bzw. Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben zu erfahren, ob sie

für den Militär-oder Reservedienst gesucht werden, ohne dass sie dazu nach Syrien gehen müssen. Die Frage, ob die

Informationen auf der Webseite verlässlich sind, bejaht der VA, weist aber darauf hin, dass es empfehlenswert wäre,

die Informationen durch andere Quellen zu veriNzieren, um häuNge Probleme in Syrien zu umgehen (wie technische

Ausfälle, Versehen/Fehler, oder dass die Informationen nicht aktualisiert wurden). Der VA bestätigt, dass wenn anhand

der eingegebenen Daten eine „Einberufung für den Reservedienst“ aufscheint, die Person tatsächlich für den Dienst

einberufen wurde. Der VA bestätigt weiters, dass eine AuListung auf dieser Webseite mit einer Einberufung zum Wehr-

oder Reservedienst gleichzusetzen ist.

2. Beweiswürdigung:

2.1. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat:

Die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat des BF unter Punkt 1.2. stützen sich auf die zitierten Quellen. Da

diese aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von

regierungsoZziellen und nicht-regierungsoZziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen

übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das

Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroJenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit

den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich

seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen

vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert

haben.

2.2. Zu den Feststellungen zur Person des BF und zu seinem Fluchtvorbringen:

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Volksgruppenzugehörigkeit des BF sowie zu seiner persönlichen und

familiären Situation gründen sich auf die diesbezüglichen glaubhaften Angaben des BF.

Die Feststellung, dass die Herkunftsregion des BF XXXX , Gouvernement Idlib, ist, beruht auf dem Umstand, dass er

dort geboren wurde und aufgewachsen ist, ehe er 2013 aufgrund des Bürgerkriegs Syrien verließ. Somit ist, da der BF

XXXX nicht aufgrund eines eigenen Entschlusses, sondern unter Zwang aufgrund einer Vertreibung verlassen musste,

dieser Ort als Herkunftsregion zu betrachten und ist bereits aufgrund der sich aus den Feststellungen ergebenden, im

Vergleich zu XXXX kurzen Verweildauer in den jeweils angeführten Dörfern im Gouvernement Idlib davon auszugehen,

dass er in diesen nicht Fuß fassen konnte. (siehe dazu statt vieler VwGH vom 30.04.2021, Ra 2021/19/0024; siehe

zudem jüngst VwGH vom 29.02.2024, Ra 2023/18/0370 Rz 9 J.). In Anbetracht der weit engeren Bindungen des BF, die

sich maßgeblich auch dadurch ergeben, dass der BF rund zwei Drittel seines Lebens bis dato in XXXX verbracht und

XXXX nur aufgrund der Wirren des Bürgerkriegs unter Zwang verlassen hatte, ist dieser Ort als Heimatregion des BF

anzusehen. Die Feststellung, dass die Herkunftsregion des BF römisch 40 , Gouvernement Idlib, ist, beruht auf dem

Umstand, dass er dort geboren wurde und aufgewachsen ist, ehe er 2013 aufgrund des Bürgerkriegs Syrien verließ.

Somit ist, da der BF römisch 40 nicht aufgrund eines eigenen Entschlusses, sondern unter Zwang aufgrund einer

Vertreibung verlassen musste, dieser Ort als Herkunftsregion zu betrachten und ist bereits aufgrund der sich aus den

Feststellungen ergebenden, im Vergleich zu römisch 40 kurzen Verweildauer in den jeweils angeführten Dörfern im

Gouvernement Idlib davon auszugehen, dass er in diesen nicht Fuß fassen konnte. (siehe dazu statt vieler VwGH vom

30.04.2021, Ra 2021/19/0024; siehe zudem jüngst VwGH vom 29.02.2024, Ra 2023/18/0370 Rz 9 J.). In Anbetracht der

weit engeren Bindungen des BF, die sich maßgeblich auch dadurch ergeben, dass der BF rund zwei Drittel seines

Lebens bis dato in römisch 40 verbracht und römisch 40 nur aufgrund der Wirren des Bürgerkriegs unter Zwang

verlassen hatte, ist dieser Ort als Heimatregion des BF anzusehen.

Die Feststellung, dass der Heimatort des BF von der syrischen Regierung kontrolliert wird, basiert auf einer Nachschau

unter https://syria.liveuamap.com/, https://www.cartercenter.org/news/multimedia/map/exploring-historical-control-

in-syria.html und entspricht auch den Angaben des BF.

Das Datum der Antragstellung und die Ausführungen zum Verfahrensverlauf ergeben sich aus dem Akteninhalt.

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202021/19/0024&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202023/18/0370&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202021/19/0024&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202023/18/0370&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True


Die allgemeinen Feststellungen zum syrischen Wehrdienst ergeben sich aus den festgestellten Länderinformationen.

Die Feststellungen zum abgeleisteten Wehrdienst des BF, dessen Alter und dessen Ablehnung, den Reservedienst

abzuleisten, beruhen auf seinen diesbezüglich gleichbleibenden Angaben im Lauf des Verfahren.

Dass dem BF bei einer Rückkehr in seine Heimatregion die reale Gefahr droht, als Mann im wehrfähigen Alter zum

Militärdienst bei der syrischen Armee eingezogen zu werden, beruht auf den zitierten Länderberichten, der

Kontrollsituation der Heimatregion des BF und auf seinem Alter. Die Feststellungen zur Befreiungsgebühr und deren

Höhe beruhen auf der Länderinformation. Dass der BF geringfügig beschäftigt ist, ergibt sich aus dem im Akt

auLiegenden Sozialversicherungsauszug vom 06.06.2024. Daraus ergibt sich auch die Feststellung, dass der BF nicht

über ausreichend Nnanzielle Mittel verfügt, um die Befreiungsgebühr entrichten zu können (siehe dazu VfGH vom

26.02.2024, E 2592/2023). Es steht auch im Einklang mit der allgemeinen Lebenserfahrung, dass – mangels anderer

hervorgekommener Anhaltspunkte – eine vor dem syrischen Bürgerkrieg Liehende und vorhin in Syrien als Kfz-

Mechaniker tätige Person, die in Österreich geringfügig beschäftigt ist, derart hohe Summen nicht aufbringen kann.

Ebenso ergibt sich aus den Länderberichten, dass Wehrdienstverweigerer zumindest mit einer Gefängnisstrafe bestraft

werden und dass in syrischen Haftanstalten die Anwendung von Folter weit verbreitet ist und es somit maßgeblich

wahrscheinlich ist, dass dem BF in seiner Haft die Anwendung von Folter drohen würde. Gleichsam ist den

Länderberichten zu entnehmen, dass die syrische Regierung bzw. syrische Armee Kriegsverbrechen und

schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen im Rahmen des syrischen Bürgerkriegs begehen (siehe dazu etwa VfGH

20.09.2022, E 1138/2022; 28.11.2023, E 559/2023). Alle Eingezogenen (und somit auch der BF) können laut einem

Bericht der EUAA potentiell an die Front abkommandiert werden. Dies triJt insbesondere auf WehrpLichtige, die - wie

der BF - aus ehemals unter oppositioneller Kontrolle stehenden Gebieten stammen, da diese laut den Länderberichten

disproportional oft an die Front geschickt werden. Es besteht somit aufgrund der Berichtslage zumindest eine reale

Gefahr, dass der BF selbst im Zuge seines Militärdienstes bei der syrischen Armee mittelbar oder unmittelbar an der

Begehung von Kriegsverbrechen und schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beteiligt sein würde.

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/729882
https://www.bvwg.gv.at
file:///

	TE Bvwg Erkenntnis 2024/7/18 W203 2279591-1
	JUSLINE Entscheidung


